
Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Nordrhein-Westfalen, 40190 Düsseldorf Datum: 21. April 2020 

Seite 1 von 1 

Aktenzeichen IV A 3  

bei Antwort bitte angeben 

Telefon 0211 855- 

Telefax 0211 855- 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Fürstenwall 25, 

40219 Düsseldorf 

Telefon 0211 855-5 

Telefax 0211 855-3683 

poststelle@mags.nrw.de 

www.mags.nrw 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

Rheinbahn Linie 709 

Haltestelle: Stadttor  

Rheinbahn Linien 708, 732 

Haltestelle: Polizeipräsidium 

An die Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 

über die Bezirksregierungen  
Arnsberg, Detmold, Düsseldorf, Köln und Münster 

nachrichtlich 

an den Landesausschuss für Krankenhausplanung 
an das Ministerium des Innern 

Verordnung des BMG zur Aufrechterhaltung und Sicherung 
intensivmedizinischer Krankenhauskapazitäten (DIVI 
IntensivRegister-Verordnung) vom 08.04.2020 und Update zu 
MediRIG 
Nachtrag zum Schreiben vom 16.04.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in Ergänzung meines Schreibens vom 16.04.2020 möchte ich zur 

Vermeidung unverhältnismäßigen Aufwandes die zweimal tägliche 

Meldeverpflichtung für das COVID-19-Modul von MediRIG in IG NRW 

anpassen. 

Ab sofort ist täglich eine einmalige Eintragung bis 9:00 Uhr ausreichend. 

Eine Meldung zu 15:00 Uhr am Nachmittag kann entfallen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Helmut Watzlawik 
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